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Vernehmlassung betreffend Entwurf vom 15. September 2020 
«Empfehlungen zur Organisation von Berufsbeistandschaften» 

Stellungnahme von 
Institution, Organisation 

Kontaktperson: Vorname, Name 

E-Mail, Tel. für Rückfragen

Generelle Bemerkungen und Einschätzung zu den Empfehlungen 

Frage: Teilen Sie die Stossrichtung der Empfehlungen? 

Ja   Nein   teilweise 

Kommentar: 

Kapitel 1: Einleitung 

Frage: Sind Sie mit den Ausführungen in der Einleitung in Kapitel 1 einverstanden? 

Ja   Nein   teilweise 

Kommentar: 

Frage: Haben Sie Bemerkungen zu Ausgangslage (Ziff. 1.1), Zielsetzung (Ziff. 1.2), Qualität
           (Ziff. 1.3), Rahmenbedingungen (Ziff. 1.4) und/oder gesetzliche Grundlagen (Ziff. 1.5)? 

Bemerkungen: 
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Kapitel 2: Aufgaben 

Frage: Sind Sie mit den Ausführungen zu den Aufgaben in Kapitel 2 einverstanden? 

Ja   Nein   teilweise 

Kommentar: 

Frage: Haben Sie Bemerkungen zu den Kernaufgaben Führung und Management (Ziff. 2.2), 
Mandatsführung (Ziff. 2.3), Administration/Buchhaltung (Ziff. 2.4), Rechtsdienst (Ziff. 2.5) 
und/oder zu den weiteren möglichen Aufgaben (Ziff. 2.6)? 

Bemerkungen 

Kapitel 3: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Frage: Sind Sie mit den Ausführungen zu den Kompetenzprofilen in Kapitel 3 einverstanden? 

Ja   Nein   teilweise 

Kommentar: 

Frage: Haben Sie Bemerkungen zu den verschiedenen Kompetenzprofilen (Ziff. 3.1) und/oder 
zur Fachunterstützung und Personalentwicklung (Ziff. 3.2)? 

Bemerkungen 
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Kapitel 4: Organisation der Berufsbeistandschaft 

Frage: Sind Sie mit den Ausführungen zur Organisation der Berufsbeistandschaft in Kapitel 4 ein-
verstanden? 

Ja Nein teilweise 

Kommentar 

Frage: Haben Sie Bemerkungen zum Mengengerüst einer Berufsbeistandschaft (Ziff. 4.1),  
zu den möglichen Organisationsmodellen (Ziff. 4.2) und/oder zu den Ausführungen zur 
internen Zusammenarbeit (Ziff. 4.3)? 

Bemerkungen 

Kapitel 5: Ressourcen 

Frage: Sind Sie mit den Ausführungen zu den Ressourcen in Kapitel 5 einverstanden? 

Ja   Nein   teilweise 

Kommentar: 

Frage: Haben Sie Bemerkungen zu den generellen Ausführungen (Ziff. 5.1), zu den Berech-
nungsgrundlagen (Kap. 5.2) und/oder zum Ressourcenbedarf Führung und Management 
(Ziff. 5.3), Mandatsführung (Ziff. 5.4), administrativen Entlastung (Ziff. 5.5) und/oder zum 
Rechtsdienst (Ziff. 5.6)? 

Bemerkungen: 
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Kapitel 6: Zusammenarbeit 

Frage: Sind Sie mit den Ausführungen zur Zusammenarbeit in Kapitel 6 einverstanden? 

Ja   Nein   teilweise 

Kommentar: 

Frage: Haben Sie Bemerkungen zur Zusammenarbeit mit der KESB (Ziff. 6.1) 
          und/oder der administrativen Aufsichtsbehörde (Ziff. 6.2)? 

Bemerkungen: 

Wir bitten Sie, die Stellungnahme bis 15. Dezember 2020 über den untenstehenden Link 
an das Generalsekretariat der KOKES zurückzusenden (diana.wider@kokes.ch). 
Vor dem Versenden die Datei bitte abspeichern! 

Besten Dank für Ihre Antwort. 

Abschliessende Bemerkungen: 

Frage: Haben Sie abschliessende Bemerkungen? Worauf ist bei der Umsetzung zu achten? 

Bemerkungen: 


	Institution Organisation: Schweiz. Verband der Berufsbeistandspersonen/SVBB-ASCP
	Kontaktperson Vorname Name: Markus Odermatt, Geschäftsführer
	EMail Tel für Rückfragen: info@svbb-ascp.ch     (079 886 64 58)
	Kommentar: Der SVBB unterstützt die Stossrichtung. Die Vernehmlassungsantwort basiert auf einem Workshop mit Vertretungen von Regionalgruppen und Kollektivmitgliedern (SVBB-Regionalaustausch mit Vertretungen von Regionalgruppen und Kollektivmitgliedern). Es hat sich gezeigt, dass die regionalen und organisatorischen Unterschiede gross sind und die Empfehlungen in Bezug sowohl auf organisatorische Vorgaben als auch in der Umsetzung darauf Rücksicht nehmen müssen, damit das Ziel der Verbesserungen der professionellen Mandatsführung erreicht werden kann.
	Empfehlungen: Ja
	Einleitung: teilweise
	Kommentar Einleitung: Die Einleitung/Zielsetzungen der Empfehlungen zeigen zu wenig auf, wie geografisch-regionale sowie sprachbedingte Unterschiede in der Schweiz berücksichtigt und aufgefangen werden können; bzw. welche spezifischen Organisationsmodelle für Randgebiete der Schweiz möglich wären. Die Empfehlungen vermögen den besonderen Bedürfnissen der kleinen und mittleren Organisation nur beschränkt Rechnung zu tragen. Immerhin lassen die Richtlinien aber den Trägerschaften von "Standard-Berufsbeistandschaften" einen Spielraum und fordern gleichzeitig die unbestreitbar nötige Fachlichkeit und Professionalität ein.
	Aufgaben: Ja
	Kommentar Aufgaben: Die detaillierten Ausführungen zu den Aufgaben der Beistandspersonen entsprechen den heutigen Anforderungen.
	Kompetenzprofil: teilweise
	Kommentar Kompetenzprofil: Die genannten Profile von Mitarbeitenden einer Berufsbeistandschaft sind grundsätzlich zutreffend.3.1.1: Für Leitungspersonen ist das Profil den Leitungsaufgaben anzupassen. Neben Erfahrung und Kenntnisse in Sozialer Arbeit und Pädagogik sind betriebswirtschaftliche und juristische Kenntnissen sowie Führungskompetenz in höherem Mass notwendig. 3.1.2: Es ist für Mandatsführende zu beachten, dass deren beruflichen Vorerfahrungen in der Regel die entscheidende Bedeutung zukommt (so kann auch eine Fachperson ohne Abschluss in Sozialer Arbeit durch entsprechende Arbeitspraxis zu genügend Vorwissen gekommen sein, um eine optimale Mandatsführung zu gewährleisten; demgegenüber fehlt es sogar bei "geschulten" Sozialarbeitenden auch hin und wieder an Schlüsselkompetenzen für andere Kompetenzfelder, die in der Mandatsführung gefordert sind.
	Bemerkungen Kompetenzprofil: Es ist zu berücksichtigen, dass grössere Berufsbeistandschaften oder polyvalente Dienste Mitarbeitende mit Spezialkenntnissen anstellen können. In kleineren und mittleren Berufsbeistandschaften können Spezialisten im Team Kompetenzlücken verursachen. In diesen Diensten ist die Fachkompetenz des gesamten Teams entscheidender für die professionelle Mandatsführung. Dies führt zum Hinweis des SVBB, dass die Empfehlungen für die Kompetenzprofile in Abhängigkeit der Grösse einer Berufsbeistandschaft Flexibilität zulassen müssen.Die Arbeitsprofil-Modelle sollen "best-practice"  ermöglichen. Da ist es aber unumgänglich auch Raum für Spezial-Situationen zu geben; d.h. auch differenziertere Lösungen "zuzulassen". Die Modell-Profile (gerade bei den unterstützenden Diensten) können - für sich - nicht in Anspruch nehmen, als Lösungen für alle Dienste der Schweiz zu dienen (z.B. 3.1.3: auch andere Vorausbildungen/Erfahrungen sind für gute Qualität denkbar). Entscheidend ist dabei einzig die anzustrebende Qualitätsvorgabe (welche Besonderheiten gewichten kann und muss). Insbesondere muss es deshalb auch in der Organisations-Verantwortung liegen zu beurteilen, mit welchen Berufsabschlüssen/-Erfahrungen diese bestmöglich zu erbringen ist.
	Organisation: Ja
	Kommentar Organisation: Damit die vorgeschlagenen Organisations-Modelle "best-practice"  ermöglichen, ist es aber unumgänglich, auch differenziertere Modelle (für Randregionen und sprachlich-geografische Spezialfälle) aufzuzeigen. Die dargelegten Modelle können - für sich -  nicht in Anspruch nehmen, als General-Lösungen für die vielfältig komplizierteren Strukturen in der Schweiz dazustehen. Entscheidend ist dabei immer eine anzustrebende Qualitätsvorgabe (welche die genannten Besonderheiten gewichten muss). Im geografisch, sprachlich und föderalistisch bedingten Umfeld der Berufsbeistandschaften liegen Unterschiede vor, welche zu einem mehr oder weniger grossen Reorganisationsbedarf führen dürften.  Die geographische Deckungsgleichheit KESB und KES-Dienst müsste aber noch vermehrt angestrebt werden. Diese dürfte auch bereits ganz im Sinne von Ziff. 4.1.2 der Empfehlungen sein. Weitere Synergien und Qualitätssteigerungen ergäben sich, wenn auch in anderen Bereichen (Sozialhilfe etc.) und teilweise regional-kantonal die Einzugsgebiete von verfügender und ausführender Instanz koordiniert würden.
	Bemerkungen Organisation: Empfehlungen der KOKES sind wünschbar. Dennoch müssen regionale Gegebenheiten - beispielsweise die längeren Wegzeiten in ländlichen Regionen - bei den Empfehlungen für das Mengengerüst mitberücksichtigt werden.4.1.2: Der SVBB unterstützt die als sinnvoll erachtete Mindestgrösse einer Beistandschaft (vgl. aber Modell-Varianten und unsere Bemerkungen in Ziff. 4 sowie z.B. in Ziff. 2.5). Sie ist die Voraussetzung für die anzustrebende umfassend Teamkompetenz, die sich aus den einzelnen Kompetenzen der Mitarbeitenden ergibt.4.2:  Geografische, sprachliche und regionale Gegebenheiten müssen bei einer optimierten Organisation mitberücksichtigt werden; Bezüglich der in Ziff. 4.2. dargestellten Modelle zu einer empfohlenen Aufbauorganisation fehlt dazu ein weiteres Grundsatz-Modell und auch noch die Variante, dass das fallbezogene Administrativpersonal direkt den Fachbereichsleitungen (ES/KS) unterstellt sein könnte (ohne einen eigenen Bereich zu bilden).
	Ressourcen: Ja
	Kommentar Ressourcen: Mit den Vorbemerkungen und der Stossrichtung ist der SVBB sehr einverstanden. Es ist davon auszugehen, dass mit mehr zeitlichen Ressourcen die Qualität der Mandatsführung zunimmt. Insbesondere braucht nicht nur ein professionell ausgerichteter Beziehungsaufbau Zeit und Zeit ist auch für den Fortgang der Mandatsführung zentral sondern sind ausreichend Ressourcen für die Förderung der Selbstbestimmung und Selbstwirksamkeit der betroffenen Personen Voraussetzung.Weiter bestimmen aber auch viele betriebsinterne Faktoren die Ressourcenberechnung (dies grundsätzlich sowie im Speziellen im Bereich der Mandatsführung). So etwa die Schwierigkeit und Komplexität des Einzelfalles, Ausgestaltung der administrativen Unterstützung oder spezialisierte Dienste (wie etwa ein betriebsinterner Rechtsdienst oder spezialisierte Fachstellen und Arbeitsgruppen).In den Empfehlungen ist die aktuelle Entwicklung berücksichtigt, dass Mandate mit geringer Komplexität in zunehmendem Masse tendenziell an private Mandatstragende/Pro Werke übertragen werden, was die Komplexität der bei den Berufsbeistandschaften verbleibenden Durchschnittsmandaten anhebt, was bei geltenden Qualitätsansprüchen und den künftigen gesellschaftlichen Ansprüchen mehr Ressourcen pro Fall bedingt.
	Zusammenarbeit: teilweise
	Kommentar Zusammenarbeit: Die Rolle der kantonalen administrativen Aufsichtsgremien in Bezug auf die Organisation von Berufsbeistandschaften ist unseres Erachtens absolut nicht abschliessend geklärt. Es herrschen diesbezüglich verschiedene Auffassungen. Von vielen Berufsbeistandschaften ist zu hören, dass von Seiten der Kantonsregierung überhaupt keine Aufsichtsrolle wahrgenommen werde. Wir würden diesbezüglich ein von der KOKES in Auftrag gegebenes Kurzgutachten begrüssen.In diesem Gutachten ist nicht nur die Rolle der kantonalen administrativen Aufsichtsgremien in Bezug auf die Organisation sondern insb. auch zu beurteilen, welche Bedeutung diese für die Staatshaftung der Kantone hat. 
	Bemerkungen Ressourcen: Ziff. 5.4: Aus Sicht des SVBB wären die folgenden Ansätze empfehlenswert:(jeweils Ansatzhöhe je nach regionalen Gegebenheiten und Ausmass der unterstützenden Dienste)> Im Kindesschutz: 40-50 pro Vollzeitstelle; der Vorschlag von 60 ist aus der Sicht des SVBB zu hoch für die beratungs- und gesprächsintensive Mandatsführung> Im Erwachsenenschutz: 50-60 Mandate pro VollzeitstelleEs ist offensichtlich: Je tiefer die Fallzahlen, desto nachhaltiger kann an der Personensorge und Reintegration der Klientinnen und Klienten gearbeitet werden. So könnten diese vermehrt zurück in grössere Autonomie geführt und Beistandschaften aufgehoben werden (Stichwort "Leaving Care" bezogen auf alle Alterskategorien). Es sollte zudem – wie in der Stadt Luzern – in jedem Kanton ein automatisierter „Fallschlüssel“ definiert werden (Entwicklung der Fallzahlen ab x Fällen führt zu einer zusätzlichen Vollzeitstelle). 
	Bemerkungen Zusammenarbeit: 6.1: Siehe oben bzw. unter Ziff. 1.4.6.2: Der SVBB weist darauf hin, dass die Aufsicht und organisatorische Unterstellung von Berufsbeistandschaften sehr unterschiedlich ist. In Kantonen, in welchen die Beistandschaften kommunal getragen werden, ist eine Weisungsbefugnis beispielsweise in Fragen der Organisation oder Rekrutierung der kantonalen Aufsichtsbehörde abzulehnen, weil dies die kommunale Hoheit verletzen würde.In diesem Zusammenhang ist das nachfolgende Zitat (EKS Bern)  absolut zutreffend und überwiegende KES-Realität:"Die administrative Aufsichtsbehörde ist bisher noch nie auf die Berufsbeistandschaften zugekommen - weder in lobender, rügender oder empfehlender Funktion. Bisher hat sich die administrative Aufsichtsbehörde allenfalls mit der KESB auseinandergesetzt. Eine weitergehende Tätigkeit wurde bisher nicht wahrgenommen, was angesichts der personellen Ausstattung der administrativen Aufsichtsbehörde (oft nur ein bis zwei Personen für ganze Kantone) nicht weiter verwundert. Sollte die administrative Aufsichtsbehörde diese postulierte Kompetenz effektiv ausüben wollen, müsste vermutlich noch viel geändert im Gefüge zwischen administrativer Aufsichtsbehörde, KESB und Berufsbeistandschaften geändert werden. Aktuell erkennen wir darin nur dann einen Mehrwert, wenn die Weisungen, Rekrutierungsempfehlungen, Instruktion und Schulung zur Qualitätssteigerung/Professionalität in der Mandatsführung beitragen unter Einbezug von realistischen Vorstellungen."Anmerkung:  Von einigen Berufsbeistandschaften wurde zudem angeregt, es wäre viel besser, zur Aufsicht eine nationale – und damit gesamt-schweizerisch geltende – Gesetzesregelung zu schaffen. In der Praxis wird sich sonst, nach Ansicht vieler Diskussions- teilnehmenden, an den unterschiedlichen kantonalen und kommunalen Umsetzungen in der Aufsicht nichts ändern. 
	Versenden: 
	Bemerkungen Aufgaben: 2.1: Berufsbeistandspersonen werden - nicht selten - auch mit Abklärungs-/Prüfungs- und Kontroll- aufgaben betraut (insb. im Kindesschutz sind diese häufig und können auch zu Rollenkonflikten führen).Diesbezüglich muss eine Organisation Regelwerke haben, die solche Interessenskonflikte aufdecken und verhindern.2.5: Kleinere Organisationen verlangen betreffend den Rechtsdienst Lösungen über höhere Verwaltungsebenen. 2.6: Es wird auf  "vorgelagerte Dienstleistungen" hingewiesen, welche je nach Grösse der Berufsbeistandschaft erbracht werden sollen/können. Hier sind spezifische Gegebenheiten aufgrund regionaler-geografischer und/oder sprachlicher Besonderheiten unbedingt zu berücksichtigen.Synergien sollen genutzt werden können; gerade deshalb ist ein hohes Mass an Flexibilität in der Organisation von Berufsbeistandschaften entscheidend wichtig. Das verlangt, dass vorgelagerte Dienstleistungen  nicht nur "ausnahmsweise" sondern, in Absprache mit der zuständigen Behörde grundsätzlich (delegiert ausgeführt), über eine Beistandschaft erfolgen können. So hat sich insb. die organisationsinterne Abklärung von Gefährdungsmeldungen, die Ausarbeitung von Unterhaltsverträgen, die Beratung bei gemeinsamer elterlichen Sorge die Unterstützungsangebote für junge Erwachsene und die Beratung von privaten Mandatsführenden in vielen grösseren Berufsbeistandschaften bewährt. Derartige Dienste könnten von den "Grösseren" auch gegenüber kleineren Diensten gegen Entschädigung (oder mit regional-kantonaler Vorgabe/Abgeltung) angeboten werden.
	Bemerkungen Einleitung: 1.1: Bei diesen "KOKES-Richtlinien" kann es sich ja nur um Empfehlungen handeln; es bleibt zu betonen, dass die Kantone/Gemeindeorganisationen im Rahmen der Ausgestaltung ihrer eigenen Organisations- Lösungen ihre konkret-spezifischen Verhältnisse zu berücksichtigen und "mit-ein-zu-beziehen" haben. In der konkreten Organisations-Optimierung der Berufsbeistandschaften bleiben deren unterschiedliche Trägerschaften deshalb eigenständig und im Rahmen kant. Rechts auch eigenverantwortlich für gut funktionierende Organisationen.1.2: Sowohl die Zielsetzung der Empfehlungen als auch die Weiterentwicklung der Organisation von Berufsbeistandschaften begrüsst der SVBB. Sie tragen den stetig steigenden Anforderungen an die Mandatsführung Rechnung. Die vorgeschlagene Frist von 10-15 Jahren ist aus der Sicht des SVBB viel zu lang, um die gewünschten Verbesserungen zu erreichen. Der SVBB schlägt eine Umsetzung in einem Zeitraum von 5 Jahren vor. 1.4: Der SVBB ist der Überzeugung, dass die Umsetzung des gesetzlichen Kindes- und Erwachsenenschutzes eine Verbundaufgabe der Behörden und der Mandatsträger ist. Dies kommt in den Empfehlungen nicht zum Ausdruck. Nur ein optimales Zusammenwirken von KESB und Berufsbeistandschaften kann optimale Ergebnisse für alle Betroffenen ergeben.  1.5: Die Organisation für die Mandatsträger ist kommunal verankert. Die Gemeinden und Kantone regeln dies unterschiedlich über die kantonale Gesetzgebung, Verordnungen und Statuten von Zweckverbänden. Diese Hoheit ist politisch ein hohes Gut und zu respektieren. Die Umsetzung der Empfehlung ist darauf auszurichten. 
	Abschliessende Bemerkungen: Der SVBB und die in der Vernehmlassung engagierten Vertreterinnen und Vertreter von Berufsbeistandschaften begrüssen die Initiative der KOKES für die Verbesserung der Qualität über eine Stärkung der Organisation der Berufsbeistandschaften.Der Vollständigkeit halber verweisen verweisen wir auch auf die im Word.doc-Format noch postalisch eingereichte separate SVBB-Stellungnahme zur Vernehmlassung bzw. dem Richtlinien-Entwurf.Anmerkung: Allgemein wurde von Seiten unserer Mitglieder übereinstimmend auch darauf hingewiesen, dass für grössere Qualität und verbesserte Organisation der Beistandschaften "auch die dafür nötigen finanziellen Ressourcen durch die Gemeinden/Träger der Beistandschaften zur Verfügung gestellt werden müssen".  Bei diesem zentralen Punkt in der Umsetzung komme es im Alltag mit den politischen Entscheidungsträgern aber allzu oft nicht zu einem befriedigenden Ergebnis. 


